
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
1 

95
2 

95
3

A
1

��&�����
������
(11) EP 1 952 953 A1

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: 
06.08.2008 Patentblatt 2008/32

(21) Anmeldenummer: 07002357.7

(22) Anmeldetag: 02.02.2007

(51) Int Cl.:
B25F 3/00 (2006.01)

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR 
HU IE IS IT LI LT LU LV MC NL PL PT RO SE SI 
SK TR
Benannte Erstreckungsstaaten: 
AL BA HR MK RS

(71) Anmelder: ERGOBIONIK GmbH
46240 Bottrop (DE)

(72) Erfinder: Klingbeil, Thomas
46240 Bottrop (DE)

(74) Vertreter: DR. STARK & PARTNER
PATENTANWÄLTE 
Moerser Strasse 140
47803 Krefeld (DE)

Bemerkungen: 
•Ein Antrag gemäss Regel 139 EPÜ auf Berichtigung 
der Zeichnung (Fig.1) liegt vor. Über diesen Antrag 
wird im Laufe des Verfahrens vor der 
Prüfungsabteilung eine Entscheidung getroffen 
(Richtlinien für die Prüfung im EPA, A-V, 3.).
•Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2) 
EPÜ.

(54) Handwerkzeug zum Bohren und/oder Schrauben

(57) Die Erfindung betrifft ein Motorhandwerkzeug
(1) zum Bohren/Schrauben, mit Gehäuse (2), darin vor-
gesehenem Motorantrieb (3) mit angeschlossener
Antriebswel1e (4) und mit einem Revolverkopf (7) mit
Kupplungsköpfen (8a,8b), die in eine angetriebene und
in eine Parkposition verschwenkbar sind, wobei die An-
triebswelle über zumindest ein Zwischenelement (9) mit
einem ersten Kupplungsteil (10) im Revolverkopf verbun-
den ist und wobei jedem Kupplungskopf jeweils ein zwei-
tes Kupplungsteil (11) zugeordnet ist, welches nur in der

aktiven Position dieses Kupplungskopfes in Eingriff mit
dem ersten Kupplungsteil ist, wobei eine Verriegelungs-
einrichtung mit einer Aussparung (12) pro Kupplungs-
kopf und einem durch eine Betätigungseinrichtung ver-
lagerbaren Verriegelungselement (13) vorgesehen ist.
Für ein Verdrehen des Revolverkopfes ohne aufwändi-
ges Lösen des Verriegelungselements, soll der Einschal-
ter (14) derart mit dem Verriegelungselement gekoppelt
sein, dass er ebenfalls das Verriegelungselementbetäti-
gungselement bildet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein motorisch angetriebe-
nes Handwerkzeug zum Bohren und/oder Schrauben,
mit einem Gehäuse, in dem zum einen ein motorischer
Antrieb mit daran angeschlossener, drehbar gelagerte
Antriebswelle vorgesehen ist und an dem zum anderen
ein Revolverkopf mittels einer Drehlagerung angeordnet
ist, der mit zumindest zwei antreibbaren Kupplungsköp-
fen versehen ist, die sowohl in eine angetriebene aktive
Position als auch in eine nicht angetriebene Parkposition
verschwenkt werden können, wobei die Antriebswelle
über zumindest ein Zwischenelement mit einem ersten
Kupplungsteil im Revolverkopf verbunden ist und wobei
jedem Kupplungskopf jeweils ein zweites Kupplungsteil
zugeordnet ist, welches sich in der aktiven Position die-
ses Kupplungskopfes in Eingriff mit dem ersten Kupp-
lungsteil befindet und welches sich in der Parkposition
dieses Kupplungskopfes nicht in Eingriff mit dem ersten
Kupplungsteil befindet, wobei eine Verriegelungseinrich-
tung vorgesehen ist, die ein unbeabsichtigtes Verdrehen
des Revolverkopfes verhindert und für jeden Kupplungs-
kopf eine an dem Revolverkopf vorgesehene zugeord-
nete Aussparungen sowie ein an dem Gehäuse vorge-
sehenes Verriegelungselement umfasst, wobei das Ver-
riegelungselement zwischen einer in eine Aussparung
eingreifenden und damit ein Verdrehen des Revolver-
kopfes verhindernden Verriegelungsposition und einer
die Aussparung(en) freigebenden und ein Verdrehen des
Revolverkopfes ermöglichenden Drehposition verlager-
bar ist, wobei das Verriegelungselement durch eine Be-
tätigungseinrichtung aus der Verriegelungsposition in die
Drehposition verlagerbar ist.
[0002] Aus der Praxis sind derartige Handwerkzeuge
bekannt, mit denen durch Drehung des Revolverkopfes
ein Bohren und anschließendes Schrauben ohne Aus-
tausch des eingespannten Bohrers gegen ein Schraubbit
erfolgen kann.
[0003] Nachteilig hierbei ist, dass für das Verdrehen
des Revolverkopfes das Deaktivieren der Verdrehsiche-
rung durch Verlagerung des Verriegelungselements aus
der Verriegelungsposition in die Drehposition erfolgen
muss, was regelmäßig ein Umgreifen erfordert und damit
die Handhabung unnötig aufwändig gestaltet.
[0004] Aufgabe der Erfindung ist es, die vorgenannten
Nachteile zu vermeiden und ein Handwerkzeug der vor-
genannten Art anzugeben, das ein Verdrehen des Re-
volverkopfes ohne aufwändiges Lösen des Verriege-
lungselements.
[0005] Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, dass der
den motorischen Antrieb steuernde Einschalter derart
mit dem Verriegelungselement gekoppelt ist, dass der
Einschalter ebenfalls als Betätigungselement für die Ver-
lagerung des Verriegelungselements zwischen der Ver-
riegelungsposition und der Drehposition ausgebildet ist,
so dass sich die Handhabung des Handwerkzeug einfa-
cher gestaltet.
[0006] Dabei kann die Kopplung des den motorischen

Antrieb steuernden Einschalters mit dem Verriegelungs-
element derart ausgestaltet sein, dass eine Betätigung
der Betätigungsfläche des Einschalters nur dann möglich
ist, wenn sich einer der Kupplungsköpfe des Revolver-
kopfes in seiner angetriebenen aktiven Position befindet
und das Verriegelungselement in die Verriegelungspo-
sition verlagerbar ist oder sich bereits in seiner Verrie-
gelungsposition befindet, so dass eine Aktivierung des
Antriebs bei nicht gegen Verdrehen gesichertem Revol-
verkopf nicht möglich ist und eine zusätzliche Betätigung
einer separaten Betätigungseinrichtung für das Verrie-
gelungselement nicht erforderlich ist.
[0007] Auch kann die Kopplung des den motorischen
Antrieb steuernden Einschalters mit dem Verriegelungs-
element derart ausgestaltet sein, dass mit einem ersten
Teilhub des Einschalters das Verriegelungselement in
seine Verriegelungsposition verlagert wird und erst durch
einen weiteren Hub des Einschalters die Aktivierung/
Steuerung des motorischen Antriebs erfolgt, so dass
ohne Betätigung des Einschalters der Revolverkopf frei
drehbar ist.
[0008] Weiterhin kann die Betätigungseinrichtung mit
dem Einschalter auch derart gekoppelt sein, dass das
Verriegelungselement bei noch nicht betätigtem Ein-
schalter lediglich einen Teil weit in die Aussparung ein-
greift und durch Betätigung des Einschalters weiter, ins-
besondere vollständig, in die Aussparung hineinziehbar
ist, so dass bereits vor Betätigung des Einschalters eine
Sicherung gegen Verdrehen gegeben sein kann. Dabei
kann das Verriegelungselement insoweit durch eine
Rückstellkraft automatisch zumindest ein Stück in die
Aussparung bringbar sein, wenn der Revolverkopf mit
einem seiner Kupplungsköpfe in eine für den Betrieb er-
forderliche Verriegelungsposition gebracht worden ist.
[0009] Erfindungsgemäß kann der Einschalter eine
der Betätigungsfläche gegenüberliegende weitere Betä-
tigungsfläche zur Druckbeaufschlagung in einer der für
die Motoraktivierung erforderliche Betätigung entgegen
gesetzten Richtung aufweisen, wobei die weitere Betä-
tigungsfläche mit dem Verriegelungselement derart ge-
koppelt ist, dass bei Drücken der weiteren Betätigungs-
fläche das Verriegelungselement aus seiner Verriege-
lungsposition in seine Drehposition verlagert wird und
nicht mehr in eine der Aussparungen eingreift, so dass
der Revolverkopf normalerweise gegen Verdrehen gesi-
chert ist und zwar ein aktives Lösen des Verriegelungs-
elements erforderlich ist, dies jedoch kein Loslassen des
Griffs des Handwerkzeugs erfordert.
[0010] Vorteilhafterweise kann zumindest ein Kupp-
lungskopf als Bohrfutter und wenigstens ein Kupplungs-
kopf als Aufnahme für ein Schraubbit ausgebildet sein,
wobei zwischen dem als Aufnahme für ein Schraubbit
ausgebildeten Kupplungskopf und dem ihm zugeordne-
ten zweiten Kupplungsteil ein Untersetzungsgetriebe,
insbesondere in Form eines Planetengetriebes, vorge-
sehen ist, so dass eine Änderung der Motorsteuerung
oder ein Umschalten eines im Gehäuse (und nicht im
Revolverkopf) vorgesehenen Getriebes nicht erforder-
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lich ist, was eine technisch einfachere Konstruktion er-
möglicht.
[0011] Auch kann der als Aufnahme für ein Schraubbit
ausgebildete Kupplungskopf eine Drehmomentbegren-
zung, insbesondere in Form einer Rutschkupplung, auf-
weisen, so dass eine Überbelastung beim Schrauben
vermieden und eine Beschädigung des Schraubbits und/
oder der zu drehenden Schraube vermieden wird.
[0012] Bei einer bevorzugten Ausführung kann als ein
Zwischenelement eine im Bereich der Drehlagerung des
Revolverkopfes in den Revolverkopf hineingehende Zwi-
schenantriebswelle vorgesehen sein, deren im Gehäuse
befindliches Ende von der Antriebswelle angetrieben
wird und deren im Revolverkopf befindliches Ende mit
einem Kegelrad als ersten Kupplungsteil verbunden, ins-
besondere versehen ist, dessen Drehachse B nicht mit
der Drehachse A der Drehlagerung des Revolverkopfes
fluchtet, so dass dieses Kegelrad nicht auf der Drehach-
se A der Drehlagerung des Revolverkopfes angeordnet
ist, und dass zum anderen das jeweilige zweite Kupp-
lungsteil der Kupplungsköpfe als Kegelzahnrad ausge-
bildet ist, wobei das erste Kupplungsteil und die zweiten
Kupplungsteile sowie die Position und Ausrichtung der
Zwischenwelle so vorgesehen sind, dass nur das zweite
Kupplungsteil des in der aktiven Position befindlichen
Kupplungskopfes mit dem ersten Kupplungsteil in Ein-
griff ist.
[0013] Hierdurch wird bei Verdrehen des Revolverkop-
fes das zweite Kupplungsteil des bisher in der aktiven
Position befindlichen Kupplungskopfes, welches sich
bisher im Eingriff mit dem ersten Kupplungsteil befunden
hat, aus diesem Eingriff heraus verschwenkt und somit
automatisch ausgekuppelt. Durch Drehen eines weiteren
Kupplungskopfes in die aktive Position wird dann dessen
zweites Kupplungsteil in Eingriff mit dem ersten Kupp-
lungsteil gebracht und somit automatisch eingekuppelt.
[0014] Dabei kann die Drehachse B des ersten Kupp-
lungsteils in einem von der Lotrechten auf der Drehebene
A des Revolverkopfes abweichenden Winkel vorgese-
hen sein, so dass die Drehachse B des ersten Kupp-
lungsteils weder mit der Drehachse A des Revolverkop-
fes fluchtet noch zu dieser parallel (versetzt) ist.
[0015] Auch kann die Drehachse B parallel versetzt
zur Drehachse A des Revolverkopfes ausgerichtet sein
und durch eine innerhalb der Drehlagerung vorgesehene
Aussparung durchgeführt sein.
[0016] Im Folgenden wird ein in der Zeichnung darge-
stelltes Ausführungsbeispiel der Erfindung erläutert. Es
zeigen:

Fig. 1 Eine teilweise im Schnitt gehaltene Seitenan-
sicht eines erfindungsgemäßen Handwerkzeu-
ges und

Fig. 2 einen in perspektivischer Darstellung gehalte-
ne Ansicht des Gegenstandes nach Fig. 1, wo-
bei der Übersichtlichkeit halber alle die Kraft-
übertragung betreffenden Bauteile nicht darge-

stellt sind.

[0017] In allen Figuren werden für gleiche bzw. gleich-
artige Bauteile übereinstimmende Bezugszeichen ver-
wendet.
[0018] Fig. 1 zeigt ein motorisch angetriebenes Hand-
werkzeug 1, das sowohl zum Bohren als auch zum
Schrauben verwendet werden kann. Das Handwerkzeug
1 umfasst ein Gehäuse 2, welches im dargestellten Aus-
führungsbeispiel - wie aus Fig. 2 auch ersichtlich - aus
zwei seitlichen Teilehälften besteht.
[0019] In dem Gehäuse 2 ist ein motorischer Antrieb
3 vorgesehen, an den eine drehbar gelagerte Antriebs-
welle 4 angeschlossen ist. Das Gehäuse 2 umfasst einen
Griffbereich 5 und einen vorderen Arbeitsbereich 6, der
mit einem um eine Drehachse A drehbaren Revolverkopf
7 versehen ist.
[0020] Der Revolverkopf 7 umfasst wiederum im dar-
gestellten Ausführungsbeispiel zwei antreibbare Kupp-
lungsköpfe 8a und 8b, von denen der Kupplungskopf 8a
als Bohrfutter und der Kupplungskopf 8b als Aufnahme
für ein in der Zeichnung nicht dargestelltes Schraubbit
ausgebildet ist.
[0021] Die Antriebswelle 4 ist über ein im dargestellten
Ausführungsbeispiel als Zwischenantriebswelle ausge-
bildetes Zwischenelement 9 mit einem als Kegelzahnrad
ausgebildeten ersten Kupplungsteil 10 verbunden, wobei
sich das Zwischenelement vom Gehäuse 2 bis in den
Revolverkopf 7 erstreckt und das erste Kupplungsteil 10
im Revolverkopf 7 angeordnet ist. Jeder der beiden dreh-
bar gelagerten Kupplungsköpfe 8a und 8b umfasst wie-
derum ein ebenfalls als Kegelzahnrad ausgebildetes
zweites Kupplungsteil 11, welches sich dann in Eingriff
mit dem ersten Kupplungsteil 10 befindet, wenn der ent-
sprechende Kupplungskopf 8a und 8b sich in seiner ak-
tiven Position zur Benutzung befindet.
[0022] Hingegen ist das zweite Kupplungsteil 11 des
nicht in Benutzung befindlichen Kupplungskopfes (im
dargestellten Ausführungsbeispiel der Kupplungskopf
8b) nicht in Eingriff mit dem ersten Kupplungsteil 10.
[0023] Weiterhin ist eine Verriegelungseinrichtung
vorgesehen, die ein unbeabsichtigtes Verdrehen des Re-
volverkopfes 7 verhindert. Hierfür ist an dem Revolver-
kopf 7 für jeden Kupplungskopf eine zugeordnete Aus-
sparung 12 vorgesehen und an dem Gehäuse 2 ist ein
Verriegelungselement 13 angeordnet, das zwischen ei-
ner in eine der Aussparungen 12 eingreifenden Verrie-
gelungsposition und einer die Aussparungen 12 freige-
benden und damit ein Verdrehen des Revolverkopfes 7
ermöglichen, Drehposition verlagerbar ist. Für eine leich-
tere Bedienbarkeit ist das Verriegelungselement 13
durch eine Betätigungseinrichtung aus der Verriege-
lungsposition in die Drehposition verlagerbar, wobei im
dargestellten Ausführungsbeispiel die Betätigungsein-
richtung durch den Einschalter 14, welcher den motori-
schen Antrieb 3 des Handwerkzeuges 1 steuert, gebildet
ist.
[0024] Die Kopplung des Einschalters 14 mit dem Ver-
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riegelungselement 13 ist dabei derart ausgestaltet, dass
einerseits eine Betätigung der Betätigungsfläche 15 des
Einschalters 14 nur dann möglich ist, wenn sich einer der
Kupplungsköpfe 8a bzw. 8b des Revolverkopfes 7 in sei-
ner aktiven und damit antreibbaren Position befindet und
sich somit das Verriegelungselement 13 in die zugeord-
nete Aussparung 12 des entsprechenden Kupplungs-
kopfes 8a bzw. 8b befindet.
[0025] Damit ist auch bei noch nicht betätigtem Ein-
schalter 14 bereits eine Verriegelung gegeben, so dass
der Revolverkopf 7 nicht drehbar ist. Wie auch aus Fig.
2 ersichtlich, ist für eine Entriegelung der Einschalter 14
mit einer der für die Aktivierung des Antrieb zu betätigen-
den Betätigungsfläche 15 gegenüberliegenden weiteren
Betätigungsfläche 16 versehen, die in entgegen gesetz-
ter Richtung mit Druck beaufschlagt und damit in diese
Richtung verlagert werden kann.
[0026] Im dargestellten Ausführungsbeispiel ist diese
weitere Betätigungsfläche 16 des Einschalters 14 mit
dem Verriegelungselement 13 derart gekoppelt, dass bei
Drücken der weiteren Betätigungsfläche 16 das Verrie-
gelungselement 13 aus seiner Verriegelungsposition in
seiner Drehposition verlagert wird und dann nicht mehr
in eine der Aussparungen 12 eingereift, so dass der Re-
volverkopf 7 dann frei drehbar ist.
[0027] Vorzugsweise kann diese Verlagerung zur Frei-
gabe gegen eine Rückstellkraft, beispielsweise verur-
sacht durch eine Feder oder dergleichen, erfolgen, so
dass bei Erreichen einer Aussparung 12 das Verriege-
lungselement 13 automatisch zumindest mit einem Teil-
bereich in diese Aussparung 12 hinein verlagert wird und
damit eine selbsttätige Verriegelung erfolgt. Dies ist ins-
besondere bei lediglich zwei Kupplungsköpfen 8a und
8b sinnvoll.
[0028] Die Kopplung des Einschalters 14 mit dem Ver-
riegelungselement 13 ist dabei dadurch verwirklicht,
dass der Einschalter 14 über ein Verbindungselement,
dass sowohl Zugkräfte als auch Druckkräfte übertragen
kann, mit dem Verriegelungselement 13 verbunden ist.
Im dargestellten Ausführungsbeispiel handelt es sich bei
diesem Verbindungselement um einen zwar verbiegba-
ren, aber ansonsten eine relativ hohe Steifigkeit aufwei-
senden Kunststoffstreifen, der einstückig mit dem Ein-
schalter 14 und dem Verriegelungselement 13 ausgebil-
det ist und somit auch die Betätigungsfläche 15 und die
weitere Betätigungsfläche 16 umfasst.
[0029] Dem als Aufnahme für ein Schraubbit ausge-
bildeten Kupplungskopf 8b ist im dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel ein Untersetzungsgetriebe 17 zugeordnet,
das zwischen dem Kupplungskopf 8b und dem ihm zu-
geordneten zweiten Kupplungsteil 11 vorgesehen ist und
die hohe Drehzahl des motorischen Antriebs 3 auf eine
niedrigere Drehzahl herabsenkt. Darüber hinaus weist
dieser Kupplungskopf 8b eine Drehmomentbegrenzung
auf, die insbesondere in Form einer Rutschkupplung aus-
gebildet sein kann.

Patentansprüche

1. Motorisch angetriebenes Handwerkzeug (1) zum
Bohren und/oder Schrauben, mit einem Gehäuse
(2), in dem zum einen ein motorischer Antrieb (3) mit
daran angeschlossener, drehbar gelagerte An-
triebswelle (4) vorgesehen ist und an dem zum an-
deren ein Revolverkopf (7) mittels einer Drehlage-
rung angeordnet ist, der mit zumindest zwei antreib-
baren Kupplungsköpfen (8a, 8b) versehen ist, die
sowohl in eine angetriebene aktive Position als auch
in eine nicht angetriebene Parkposition verschwenkt
werden können, wobei die Antriebswelle (4) über zu-
mindest ein Zwischenelement (9) mit einem ersten
Kupplungsteil (10) im Revolverkopf (7) verbunden
ist und wobei jedem Kupplungskopf (8a, 8b) jeweils
ein zweites Kupplungsteil (11) zugeordnet ist, wel-
ches sich in der aktiven Position dieses Kupplungs-
kopfes (8a, 8b) in Eingriff mit dem ersten Kupplungs-
teil (10) befindet und welches sich in der Parkposition
dieses Kupplungskopfes (8a, 8b) nicht in Eingriff mit
dem ersten Kupplungsteil (10) befindet, wobei eine
Verriegelungseinrichtung vorgesehen ist, die ein un-
beabsichtigtes Verdrehen des Revolverkopfes (7)
verhindert und für jeden Kupplungskopf (8a, 8b) eine
an dem Revolverkopf (7) vorgesehene zugeordnete
Aussparung (12) sowie ein an dem Gehäuse (2) vor-
gesehenes Verriegelungselement (13) umfasst, wo-
bei das Verriegelungselement (13) zwischen einer
in eine Aussparung (12) eingreifenden und damit ein
Verdrehen des Revolverkopfes (7) verhindernden
Verriegelungsposition und einer die Aussparung(en)
(12) freigebenden und ein Verdrehen des Revolver-
kopfes (7) ermöglichenden Drehposition verlagerbar
ist, wobei das Verriegelungselement (13) durch eine
Betätigungseinrichtung aus der Verriegelungsposi-
tion in die Drehposition verlagerbar ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der den motorischen Antrieb
(3) steuernde Einschalter (14) derart mit dem Ver-
riegelungselement (13) gekoppelt ist, dass der Ein-
schalter (14) ebenfalls als Betätigungselement für
die Verlagerung des Verriegelungselements (13)
zwischen der Verriegelungsposition und der Dreh-
position ausgebildet ist.

2. Handwerkzeug (1) nach dem vorhergehenden An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass die Kopp-
lung des den motorischen Antrieb (3) steuernden
Einschalters (14) mit dem Verriegelungselement
(13) derart ausgestaltet ist, dass eine Betätigung der
Betätigungsfläche (15) des Einschalters (14) nur
dann möglich ist, wenn sich einer der Kupplungs-
köpfe (8a, 8b) des Revolverkopfes (7) in seiner an-
getriebenen aktiven Position befindet und das Ver-
riegelungselement (13) in die Verriegelungsposition
verlagerbar ist oder sich bereits in seiner Verriege-
lungsposition befindet.
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3. Handwerkzeug (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Kopplung des den motorischen Antrieb (3) steuern-
den Einschalters (14) mit dem Verriegelungsele-
ment (13) derart ausgestaltet ist, dass mit einem er-
sten Teilhub des Einschalters (14) das Verriege-
lungselement (13) in seine Verriegelungsposition
verlagert wird und erst durch einen weiteren Hub des
Einschalters (14) die Aktivierung/Steuerung des mo-
torischen Antriebs (3) erfolgt.

4. Handwerkzeug (1) nach dem vorhergehenden An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass die Betä-
tigungseinrichtung mit dem Einschalter (14) derart
gekoppelt ist, dass das Verriegelungselement (13)
bei noch nicht betätigtem Einschalter (14) lediglich
einen Teil weit in die Aussparung (12) eingreift und
durch Betätigung des Einschalters (14) weiter, ins-
besondere vollständig, in die Aussparung (12) hin-
einziehbar ist.

5. Handwerkzeug (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Einschalter (14) eine der Betätigungsfläche (15) ge-
genüberliegende weitere Betätigungsfläche (16) zur
Druckbeaufschlagung in entgegen gesetzter Rich-
tung aufweist, wobei die weitere Betätigungsfläche
(16) mit dem Verriegelungselement (13) derart ge-
koppelt ist, dass bei Drücken der weiteren Betäti-
gungsfläche (16) das Verriegelungselement (13)
aus seiner Verriegelungsposition in seine Drehposi-
tion verlagert wird und nicht mehr in eine der Aus-
sparungen (12) eingreift.

6. Handwerkzeug (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zu-
mindest ein Kupplungskopf (8a) als Bohrfutter und
wenigstens ein Kupplungskopf (8b) als Aufnahme
für ein Schraubbit ausgebildet ist, wobei zwischen
dem als Aufnahme für ein Schraubbit ausgebildeten
Kupplungskopf (8b) und dem ihm zugeordneten
zweiten Kupplungsteil (11) ein Untersetzungsgetrie-
be (17), insbesondere in Form eines Planetengetrie-
bes, vorgesehen ist.

7. Handwerkzeug (1) nach dem vorhergehenden An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass der als
Aufnahme für ein Schraubbit ausgebildete Kupp-
lungskopf (8b) eine Drehmomentbegrenzung, ins-
besondere in Form einer Rutschkupplung, aufweist.

8. Handwerkzeug (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass als ein
Zwischenelement (9) eine im Bereich der Drehlage-
rung des Revolverkopfes (7) in den Revolverkopf (7)
hineingehende Zwischenantriebswelle vorgesehen
ist, deren im Gehäuse (2) befindliches Ende von der
Antriebswelle,(4) angetrieben wird und deren im Re-

volverkopf (7) befindliches Ende mit einem Kegelrad
als ersten Kupplungsteil (10) verbunden, insbeson-
dere versehen ist, dessen Drehachse B nicht mit der
Drehachse A der Drehlagerung des Revolverkopfes
(7) fluchtet, so dass dieses Kegelrad nicht auf der
Drehachse A der Drehlagerung des Revolverkopfes
(7) angeordnet ist, und dass zum anderen das je-
weilige zweite Kupplungsteil (11) der Kupplungsköp-
fe (8a, 8b) als Kegelzahnrad ausgebildet ist, wobei
das erste Kupplungsteil(10) und die zweiten Kupp-
lungsteile (11) sowie die Position und Ausrichtung
der Zwischenwelle so vorgesehen sind, dass nur das
zweite Kupplungsteil (11) des in der aktiven Position
befindlichen Kupplungskopfes (8a, 8b) mit dem er-
sten Kupplungsteil (10) in Eingriff ist.

9. Handwerkzeug (1) nach dem vorhergehenden An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass die Dreh-
achse B des ersten Kupplungsteils (10) in einem von
der Lotrechten auf der Drehebene des Revolverkop-
fes (7) abweichenden Winkel vorgesehen ist.

10. Handwerkzeug (1) nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Drehachse B parallel ver-
setzt zur Drehachse A des Revolverkopfes (7) aus-
gerichtet ist und durch eine innerhalb der Drehlage-
rung vorgesehene Aussparung (12) durchgeführt ist.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. position und einer die Aussparung(en) (12) frei-
gebenden und ein Verdrehen des Revolverkopfes
(7) ermöglichenden Drehposition verlagerbar ist,
wobei das Verriegelungselement (13) durch eine Be-
tätigungseinrichtung aus der Verriegelungsposition
in die Drehposition verlagerbar ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der den motorischen Antrieb
(3) steuernde Einschalter (14) derart mit dem Ver-
riegelungselement (13) gekoppelt ist, dass der Ein-
schalter (14) ebenfalls als Betätigungselement für
die Verlagerung des Verriegelungselements (13)
zwischen der Verriegelungsposition und der Dreh-
position ausgebildet ist, wobei als ein Zwischenele-
ment (9) eine im Bereich der Drehlagerung des Re-
volverkopfes (7) in den Revolverkopf (7) hineinge-
hende Zwischenantriebswelle vorgesehen ist, deren
im Gehäuse (2) befindliches Ende von der Antriebs-
welle (4) angetrieben wird und deren im Revolver-
kopf (7) befindliches Ende mit einem Kegelrad als
ersten Kupplungsteil (10) verbunden, insbesondere
versehen ist, dessen Drehachse B nicht mit der
Drehachse A der Drehlagerung des Revolverkopfes
(7) fluchtet, so dass dieses Kegelrad nicht auf der
Drehachse A der Drehlagerung des Revolverkopfes
(7) angeordnet ist, und dass zum anderen das je-
weilige zweite Kupplungsteil (11) der Kupplungsköp-
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fe (8a, 8b) als Kegelzahnrad ausgebildet ist, wobei
das erste Kupplungsteil(10) und die zweiten Kupp-
lungsteile (11) sowie die Position und Ausrichtung
der Zwischenwelle so vorgesehen sind, dass nur das
zweite Kupplungsteil (11) des in der aktiven Position
befindlichen Kupplungskopfes (8a, 8b) mit dem er-
sten Kupplungsteil (10) in Eingriff ist (ursprünglicher
Anspruch 8).

2. Handwerkzeug (1) nach dem vorhergehenden An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass die Kopp-
lung des den motorischen Antrieb (3) steuernden
Einschalters (14) mit dem Verriegelungselement
(13) derart ausgestaltet ist, dass eine Betätigung der
Betätigungsfläche (15) des Einschalters (14) nur
dann möglich ist, wenn sich einer der Kupplungs-
köpfe (8a, 8b) des Revolverkopfes (7) in seiner an-
getriebenen aktiven Position befindet und das Ver-
riegelungselement (13) in die Verriegelungsposition
verlagerbar ist oder sich bereits in seiner Verriege-
lungsposition befindet.

3. Handwerkzeug (1) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Kopplung des den motorischen Antrieb (3) steu-
ernden Einschalters (14) mit dem Verriegelungsele-
ment (13) derart ausgestaltet ist, dass mit einem er-
sten Teilhub des Einschalters (14) das Verriege-
lungselement (13) in seine Verriegelungsposition
verlagert wird und erst durch einen weiteren Hub des
Einschalters (14) die Aktivierung/Steuerung des mo-
torischen Antriebs (3) erfolgt.

4. Handwerkzeug (1) nach dem vorhergehenden An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass die Betä-
tigungseinrichtung mit dem Einschalter (14) derart
gekoppelt ist, dass das Verriegelungselement (13)
bei noch nicht betätigtem Einschalter (14) lediglich
einen Teil weit in die Aussparung (12) eingreift und
durch Betätigung des Einschalters (14) weiter, ins-
besondere vollständig, in die Aussparung (12) hin-
einziehbar ist.

5. Handwerkzeug (1) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Einschalter (14) eine der Betätigungsfläche (15)
gegenüberliegende weitere Betätigungsfläche (16)
zur Druckbeaufschlagung in entgegen gesetzter
Richtung aufweist, wobei die weitere Betätigungs-
fläche (16) mit dem Verriegelungselement (13) der-
art gekoppelt ist, dass bei Drücken der weiteren Be-
tätigungsfläche (16) das Verriegelungselement (13)
aus seiner Verriegelungsposition in seine Drehposi-
tion verlagert wird und nicht mehr in eine der Aus-
sparungen (12) eingreift.

6. Handwerkzeug (1) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass

zumindest ein Kupplungskopf (8a) als Bohrfutter und
wenigstens ein Kupplungskopf (8b) als Aufnahme
für ein Schraubbit ausgebildet ist, wobei zwischen
dem als Aufnahme für ein Schraubbit ausgebildeten
Kupplungskopf (8b) und dem ihm zugeordneten
zweiten Kupplungsteil (11) ein Untersetzungsgetrie-
be (17), insbesondere in Form eines Planetengetrie-
bes, vorgesehen ist.

7. Handwerkzeug (1) nach dem vorhergehenden An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass der als
Aufnahme für ein Schraubbit ausgebildete Kupp-
lungskopf (8b) eine Drehmomentbegrenzung, ins-
besondere in Form einer Rutschkupplung, aufweist.

8. Handwerkzeug (1) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Drehachse B des ersten Kupplungsteils (10) in
einem von der Lotrechten auf der Drehebene des
Revolverkopfes (7) abweichenden Winkel vorgese-
hen ist.

9. Handwerkzeug (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Drehachse B parallel versetzt zur Drehach-
se A des Revolverkopfes (7) ausgerichtet ist und
durch eine innerhalb der Drehlagerung vorgesehene
Aussparung (12) durchgeführt ist.
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